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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

In einem Aufsehen erregenden Urteil entschied das Bundesgericht im April 2022, dass
Gemeinden bei Um- und Aufzonungen von Grundstück Mehrwertabgaben erheben
müssen. Bei Einzonungen (das Überführen von Kulturland in die Bauzone), Aufzonungen
(das Überführen von Land aus der Industriezone in die Bauzone) und Umzonungen (die
Änderung von Nutzungsmöglichkeiten von Land in der Bauzone, z.B. wenn ein
zusätzliches Stockwerk gebaut werden darf) gewinnt das betroffene Land für die
Besitzerinnen und Besitzer an Wert. Laut RPG müssen als Ausgleich für die Vorteile, die
für die Besitzerschaft durch Einzonungen entstehen, Abgaben von mindestens 20
Prozent erhoben werden. Nun hat das Bundesgericht am Fall der Berner Gemeinde
Meikirch entschieden, dass auch bei Auf- und Umzonungen zwingend ein Ausgleich der
Planungsvorteile geschehen müsse. Gemeinden sollen also nicht frei entscheiden
können, in solchen Fällen keine Abgaben zu erheben. Laut dem Anwalt des
Beschwerdeführers, Urs Eymann, erhoben rund 70 Prozent der Berner Gemeinden
keine Abgaben. Wie die Zeitung «Der Bund» berichtete, gab die zuständige Berner
Regierungsrätin Evi Allemann (BE, sp) bekannt, der Kanton sei bereits daran, eine
Revision des Baugesetzes zu prüfen. 1
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1) Urteil des Bundesgerichts 1C-233-2021 vom 5.4.22; Bund, 11.5.22; NZZ, 2.6., 18.6.22
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